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Protokoll der Gemeindeversammlung 

 

der Politischen Gemeinde Dänikon 
 
 

 
 
Datum: Donnerstag 4. April 2019 

Zeit: von 20:00 Uhr bis 21:10 Uhr 

Ort: im Saal des Anna Stüssi Hauses 
 
 

 
 
Vorsitz: Gemeindepräsident, José Torche 
  
Protokoll: Gemeindeschreiber, Lukas Kalberer 
  
Stimmenzähler: 1. Beat Steffen, Alte Landstrasse 21 

2. Walter Bigler, Feldstrasse 15 
  
Stimmberechtigte: 1'105 
  
Anwesend: 66 (6%) 
 
 

 
 

Traktanden: 1. Genehmigung Kommunaler Richtplan Siedlung und 
Landschaft sowie Richtplan Verkehr der Gemeinde 
Dänikon 
 

2. Keine Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 
Gemeindeversammlung vom 04.04.2019 
 

  
 

 
 

 
Gemeindepräsident José Torche begrüsst die Stimmberechtigten. Speziell begrüsst er 
Michael Camenzind vom Planungsbüro SUTER VON KÄNEL  WILD und die Presse, 
vertreten durch Jennifer Zimmermann vom «Furttaler» und Herr Astrit Abazi vom «Zürcher 
Unterländer». 
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Nach diesen Worten schreitet der Gemeindepräsident zum offiziellen Teil der Gemeinde-
versammlung über. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung mit Traktandenliste im «Furttaler» publiziert 

und der schriftliche Beleuchtende Bericht fristgerecht auf der Webseite der Gemeinde 
aufgeschalten und durch die Post an die Abonnenten verteilt wurde. Das Stimmregister 
und die für die Behandlung der Geschäfte relevanten Akten sind während der Ein-
ladungsfrist auf der Gemeindeverwaltung aufgelegen und befinden sich jetzt auf dem Tisch 
der Vorsteherschaft.  
 
Er weist darauf hin, dass für die Politische Gemeinde die in der Gemeinde Dänikon wohn-
haften SchweizerbürgerInnen ab vollendetem 18. Altersjahr stimmberechtigt sind. Das 
Stimmregister liegt auf dem Tisch der Versammlungsvorsteherschaft auf. Die nicht stimm-
berechtigten Gäste und Vertreter der Presse sitzen auf den Stühlen der ersten Reihe links.  
 
Der guten Ordnung halber fragt er die Versammlung an, ob an den Plätzen der stimm-
berechtigten VersammlungsteilnehmerInnen weitere nicht stimmberechtigte Personen 
sitzen. 

 
Am Tisch der Gemeindevorsteherschaft ist Gemeindeschreiber Lukas Kalberer nicht stimm-
berechtigt.  
 
Als weitere Nichtstimmberechtigte sind anwesend: 

- Astrit Abazi vom «Zürcher Unterländer» 

- Jennifer Zimmermann vom «Furttaler»  

- Michael Camenzind vom Planungsbüro SUTER VON KÄNEL  WILD  

- Annegret Ringli von der Gemeindeverwaltung Dänikon 

- Melanie Schär von der Gemeindeverwaltung Dänikon 

- Regula Marthaler, Tochter Heinrich + Margrit Marthaler 

- Daniele Bisacca, Dänikon 

- Eberhard Häckermann, Dänikon 
 
Weiteren Personen wird das Stimmrecht nicht bestritten. 
 
 

Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen und gewählt:  

1. Beat Steffen, Alte Landstrasse 21, Dänikon; für die linke Seite 

2. Walter Bigler, Feldstrasse 15, Dänikon; für die rechte Seite inkl. Gemeinderat 
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Die Stimmenzähler melden: 
 

Stimmenzähler Stimmberechtigte Zuständig für (Sicht Gemeinderat) 

Stimmenzähler 1  34 linke Seite 

Stimmenzähler 2  32 rechte Seite inkl. Gemeinderat 

Total  66  

Total Stimmberechtigte  1'105  

Stimmbeteiligung  6 %  

Nicht-Stimmberechtigte  9  

 
 
 
 
Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht gewünscht. 
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Richtplanung 
Kommunale Planung 

1 
 

 

Genehmigung Kommunaler Richtplan Siedlung und Landschaft 
sowie Richtplan Verkehr der Gemeinde Dänikon 

 

 
 
 

Beleuchtender Bericht 
 

Kurzfassung 

Die Ortsplanung der Gemeinde Dänikon basiert auf dem kommunalen Richtplan, welcher 

die Baudirektion am 30. Juni 1982 genehmigt hat. Eine Revision und Neujustierung der 

Richtplanung drängt sich aufgrund des Alters der Dokumente auf, zumal sich auch die 

raumplanerischen Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben geändert haben. Als 

Grundlage für die künftige Gemeindeentwicklung wurde in einem ersten Schritt ein 

räumliches Entwicklungskonzept 2035 erarbeitet. Oberstes Ziel ist die Sicherstellung einer 

qualitätsorientierten Gemeindeentwicklung, die der hohen Wohnqualität von Dänikon 

Rechnung trägt. Die behördenverbindlichen Richtpläne Siedlung und Landschaft sowie 

Verkehr konkretisieren dieses Ziel. Sie bilden die Leitplanken für die Ortsentwicklung in 

den nächsten 15 Jahren und die Grundlage für die nachfolgende Revision der Bau- und 

Zonenordnung.  

Bestandteile der kommunalen Richtplanung sind: 

- Richtplan Siedlung und Landschaft 

- Richtplan Verkehr 

- Bericht zum kommunalen Richtplan mit Festlegungen und Erläuterungen 

- Bericht zur Mitwirkung 

Die Richtplanentwürfe wurden vom 15. Juni bis zum 14. August 2018 öffentlich aufgelegt. 

Dieses Mitwirkungsverfahren stiess auf ein erfreuliches Interesse. Wo möglich und sinnvoll, 

fanden die eingereichten Anliegen und Änderungsanträge Eingang in die überarbeiteten 

Richtpläne, welche der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

Ausgangslage 

Der Gemeinderat hat unter dem Titel «Konzeption 2.035» eine Gesamtschau zur 

Gemeindeentwicklung erarbeitet. Diese legt Grundsätze zum Wachstum und zur 

Landpolitik fest und enthält strategische Überlegungen zu den Themen 

Siedlungsentwicklung, Landschaft und Verkehr. Das gemeindliche räumliche 

Entwicklungskonzept 2035 (2017/2018), die Revision des kantonalen Richtplans (2015) 

und des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (2013) sowie die abgeschlossene 

Gesamtrevision der regionalen Richtplanung (2018) sind Rahmenbedingungen, welche 

Anlass für die Überarbeitung der kommunalen Richtplanung aus dem Jahre 1982 sind. 
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Was ist ein Richtplan? 

Der kommunale Richtplan ist das strategische Führungsinstrument der Gemeinde für die 

Steuerung der räumlichen Entwicklung für die kommenden 15 Jahre. Richtpläne sind 

behördenverbindlich. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat im Grundsatz an die 

Festlegungen gebunden ist. Die Richtpläne besitzen für die nachgelagerten Planungen 

jedoch den erforderlichen Projektierungs- und Ermessensspielraum.  

Der Richtplan Siedlung und Landschaft bildet die Grundlage für die kommunale 

Nutzungsplanung, die im Unterschied zu den Richtplänen grundeigentümerverbindlich und 

parzellengenau ist. Die Arbeiten zur Revision der Nutzungsplanung werden nach dieser 

Gemeindeversammlung gestartet. Die Bevölkerung wird wiederum zur Mitwirkung 

eingeladen. 

Der Richtplan Verkehr definiert das kommunale Strassen-, Fuss- und Radwegnetz und 

definiert die verkehrspolitischen Ziele zur siedlungsverträglichen Organisation des 

Verkehrs auf dem Gemeindegebiet von Dänikon. Er bildet die Grundlage für 

Raumsicherungen (z.B. für Fusswegergänzungen), die Zuständigkeit für den baulichen und 

betrieblichen Unterhalt, Strassenprojekte und betriebliche Optimierungen der 

Verkehrsnetze, die auf der Basis von separaten Kreditbeschlüssen umgesetzt werden. 

Rahmenbedingungen 

Auch wenn die Gemeindeversammlung für die Festsetzung der behördenverbindlichen 

Richtpläne zuständig ist, haben die kommunalen Richtpläne den übergeordneten Vorgaben 

der kantonalen und der regionalen Richtpläne zu entsprechen. Dazu wurden die 

Richtplanentwürfe der Planungsregion Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) und dem 

Kanton zur Prüfung unterbreitet und in der Folge angepasst. Die zu beschliessenden 

Richtpläne sind damit auf die übergeordneten Vorgaben abgestimmt und 

genehmigungsfähig. Die in den kommunalen Richtplänen speziell gekennzeichneten 

übergeordneten Vorgaben können durch die Gemeindeversammlung nicht verändert 

werden. Sie sind daher nicht Gegenstand der Beschlussfassung. 

 

Der Richtplan Siedlung und Landschaft in Kürze 

Qualitätsorientiert wachsen 

Dänikon ist ein intaktes Dorf. Der Richtplan definiert die Grundsätze der 

Gemeindeentwicklung, die auf die räumlichen Besonderheiten von Dänikon und die neuen 

raumplanerischen Rahmenbedingungen abgestimmt sind. Der Gemeinderat legt in seiner 

gemeindlichen Entwicklungsstrategie den Fokus auf die Siedlungsentwicklung nach 

«Innen», die Aktivierung der vorhandenen Reserven innerhalb der rechtskräftigen 

Bauzonen und das Schliessen von Baulücken innerhalb des Siedlungsgebietes. In der BZO 

sollen gute Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich ältere Quartiere 

qualitätsvoll erneuern können. In Abstimmung auf die Vorgaben im regionalen Richtplan 

soll gebietsweise zudem eine massvolle Verdichtung ermöglicht werden. Im Richtplan 

werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungsoptionen bezeichnet und priorisiert, die 

heute noch keiner Bauzone zugewiesen sind. Für die Entwicklung der Gemeinde ist 

mittelfristig eine ortsbaulich überzeugende Entwicklung im Dorfkern Brenni von grosser 

Bedeutung. Hier kann der Dorfkern von Dänikon qualitätsvoll gestärkt werden. Ein hohes 

Entwicklungspotenzial für eine qualitativ hochwertige Wohnnutzung weist das Gebiet 

Langwiesen auf, welches ebenfalls in die mittelfristige Planung aufgenommen werden soll. 
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Das Gebiet Hofacher bildet ferner eine langfristige Option zum Abschluss des 

Siedlungsgebietes im westlichen Dorfteil.  

Der Richtplan Siedlung und Landschaft beleuchtet zahlreiche Qualitätsmerkmale, die 

Dänikon als Wohnstandort auszeichnen. Dazu zählen die durchgrünten Wohnquartiere und 

Aussichtslagen am Hang Rain, die Naherholungsräume am Altberg und Furtbach, die gute 

Durchwegung sowie das vielfältige Wohnraumangebot. Diese Werte gilt es zu erhalten, zu 

pflegen und zu stärken. 

Ortskern pflegen und aufwerten 

Ortskerne stiften Identität. Der Ortskern soll in seiner baulichen Struktur erhalten, gepflegt 

aber auch zeitgemäss weiterentwickelt werden. Der Richtplan unterscheidet zwischen dem 

historischen und dem erweiterten Ortskern. Hier werden mit Blick auf die BZO-Revision 

differenzierte Regelungen angestrebt. Die Kernzonenbestimmungen sollen flexibilisiert 

werden, wobei im erweiterten Ortskern auch zeitgemässe bauliche Lösungen in den 

Kernzonen möglich sein sollen. 

Hohe Wohnqualität in den Wohnquartieren erhalten 

Die Siedlungserneuerung soll mit Rücksicht auf die heute vorherrschende Massstäblichkeit 

in den Quartieren erfolgen. Die zulässige bauliche Dichte (Ausnützungsziffer) wird im 

Rahmen der Revision der Nutzungsplanung entsprechend den übergeordneten 

raumplanerischen Vorgaben überprüft und wo sinnvoll moderat angepasst. Insbesondere 

die an den Ortskern angrenzenden Mehrfamilienhausquartiere sind aus ortsbaulicher Sicht 

für eine massvolle Verdichtung geeignet. Damit soll die Siedlungserneuerung erleichtert 

werden, was auch im Interesse einer nachhaltigen Boden- und Energienutzung ist. Die 

hohe Wohnqualität mit guter Durchgrünung ist insbesondere an der Hanglage Rain zu 

erhalten. Dazu zählen auch gut gestaltete und begrünte Übergänge von den privaten 

Grundstücken zu den öffentlichen Strassenräumen. 

Entwicklungsoptionen sichern und Entwicklungsstossrichtung definieren 

Der Richtplan Siedlung und Landschaft bezeichnet drei mittel- bis langfristige 

Entwicklungsoptionen: Brenni, Langwiesen und Hofacher. Die Entwicklung dieser Gebiete 

ist für die Gemeinde von hohem Interesse. Es sind besonders gute ortsbauliche Lösungen 

sowie ein vielfältiges Wohnraumangebot sicherzustellen. Aufgrund seiner zentralen Lage 

ist das Gebiet Brenni von besonderem Stellenwert. Der Gemeinderat sieht in diesem Gebiet 

ein hohes Potenzial zur sorgfältigen Weiterentwicklung und Stärkung des Ortskerns als 

Begegnungsort. 

Neue Erholungsangebote schaffen 

Mit der Innenentwicklung steigt der Bedarf an gut erschlossenen Grünräumen für die 

Naherholung der Bevölkerung. Attraktive Fusswegverbindungen, welche die Grünflächen 

und Naherholungsräume erschliessen, sind daher wichtig. Im Zusammenhang mit der 

Siedlungserneuerung sowie der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gebiete Brenni, 

Langwiesen und Hofacher sind zugängliche Grün- und Freiräume im Siedlungsgebiet zu 

erhalten. 



 

Gemeindeversammlung vom 4. April 2019 Seite  7 

 

 Richtplan Siedlung und Landschaft 
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Der Richtplan Verkehr in Kürze 

Verkehrssicherheit erhöhen 

Die Strassen sind für alle Verkehrsteilnehmer sicher auszugestalten. Der Richtplan Verkehr 

legt die Grundsätze zur Ausgestaltung und Dimensionierung des Strassennetzes fest. Ziel 

ist die Sicherstellung von siedlungsverträglichen Fahrgeschwindigkeiten. Auch das 

Mitwirkungsverfahren zeigt, dass die Verkehrssicherheit wichtig ist. Die gestellten 

Begehren zur Verbesserung der Erschliessung des Gemüseverarbeitungsbetriebs 

Geigelmoos wurde als Prüfauftrag an die Gemeinde und die zuständigen kantonalen Stellen 

in den Richtplan aufgenommen. 

Erschliessung der Entwicklungsoptionen koordinieren 

Bei einer Einzonung der Entwicklungsoptionen sind die Feinerschliessungsanlagen durch 

die Grundeigentümer in Koordination mit der Gemeinde zu planen. Das Gebiet Langwiesen 

ist über die Langwiesenstrasse von Seiten der Unterdorfstrasse sowie optional aus dem 

Gebiet Bifig zu erschliessen. Die Erschliessung des Gebietes Brenni erfolgt durch einen 

Anschluss an die Brennistrasse, beim Gebiet Hofacher ist die Erschliessung ab der 

Hauptstrasse vorgesehen. 

Strassenräume als Begegnungsräume konzipieren 

Strassen sind Bewegungs- und Begegnungsräume. Sie sind entsprechend den 

Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer gut zu gestalten. Der Verkehrsplan enthält das Ziel, 

das Erscheinungsbild des Teilabschnitts Unter- und Oberdorfstrasse im Bereich des 

historischen Ortskernes entsprechend ihrer ortsbaulichen Bedeutung zu verbessern, wenn 

die Strassen saniert werden müssen. 

Fuss- und Radwegnetz ergänzen 

Der Gemeinderat will attraktive Fusswege innerhalb des Siedlungsgebiets und von den 

Quartieren zu den Naherholungsgebieten fördern. Der Verkehrsplan bezeichnet dazu ein 

feinmaschiges Fusswegnetz. Ein besonderes Augenmerk gilt den Strassenquerungen, die 

für Fussgänger sicher auszugestalten sind. Bestehende Lücken im Fusswegnetz sollen 

geschlossen werden. Der Richtplan bezeichnet drei neue Wegverbindungen: Verbindung 

Rotflueweg über Otelfingerstrasse zur Alten Landstrasse / Verbindung Alte Landstrasse zur 

Bushaltestelle Dänikon an der Hauptstrasse / Verbindung Oberdorfstrasse zur Bushalte-

stelle Dänikon an der Hauptstrasse. Der Richtplaneintrag bildet die Basis, um mit den 

Grundeigentümern in Verhandlung zu treten, damit die Wege ergänzt und für die 

Allgemeinheit zugänglich gemacht werden können.    

Dem Gemeinderat ist eine attraktive und sichere Ausgestaltung der Velo- und 

Fusswegverbindung zwischen Dänikon und dem Bahnhof Golfpark in Otelfingen zur 

Förderung des öffentlichen Verkehrs besonders wichtig. Aus diesem Grund plant die 

Gemeinde Dänikon in enger Koordination mit der Nachbargemeinde Otelfingen auf diesem 

Abschnitt Massnahmen für eine sichere Verbindung umzusetzen.  
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Mitwirkung 

Die Richtpläne wurden vom 15. Juni 2018 bis zum 14. August 2018 öffentlich aufgelegt. 

Während der 60-tägigen Auflage gingen drei Schreiben mit insgesamt zwei 

Änderungsanträgen ein. Gleichzeitig wurde das Dossier dem Kanton zur Vorprüfung und 

der Planungsregion ZPF sowie den Nachbargemeinden zur Anhörung unterbreitet. 

Sämtliche Eingaben wurden auf die Vereinbarkeit mit den kommunalen 

Entwicklungsgrundsätzen geprüft. Wo möglich und sinnvoll, fanden die Änderungsanträge 

Eingang in die Richtpläne.  

Über das detaillierte Ergebnis der öffentlichen Auflage und Anhörung gibt der separate 

«Bericht zur Mitwirkung» Auskunft. Darin enthalten sind auch Anträge und Empfehlungen 

der kantonalen Vorprüfung. In diesem Bericht sind sowohl die berücksichtigten als auch 

die nicht berücksichtigten Anliegen aufgeführt. 

Im Weiteren wurden die Grundeigentümer der Entwicklungsgebiete in die Planung 
miteinbezogen. 

 

Auswirkungen 

Die Festlegungen im kommunalen Richtplan entfalten eine behördenverbindliche Wirkung. 

Mit dem zustimmenden Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Gemeinderat 

angewiesen, die Gemeindeentwicklung im Sinne des kommunalen Richtplans fortzuführen, 

die Bau- und Zonenordnung entsprechend zu überarbeiten und Einzelprojekte in Abstim-

mung auf die Richtplanfestlegungen umzusetzen.  

Die kommunale Richtplanung selbst verursacht noch keine unmittelbaren Folgekosten. Erst 

die Umsetzung der geplanten Festlegungen kann finanzielle Konsequenzen haben. Aller-

dings lassen sich diese im jetzigen Zeitpunkt nicht beziffern, weil die Inhalte der 

Richtplanung konzeptionellen Charakter haben und die detaillierte Umsetzung in einer 

weiteren Planungsstufe oder in Einzelprojekten zu konkretisieren sind. In aller Regel kann 

die Stimmbürgerschaft vor der Realisierung von Festlegungen mit Kostenfolgen nochmals 

über den entsprechenden Sachverhalt befinden. Kosten, über die der Souverän nicht mehr 

abstimmen kann, betreffen in erster Linie gebundene Ausgaben oder in der Finanz-

kompetenz des Gemeinderats liegende Ausgaben gemäss Gemeindeordnung. 
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Bericht zum kommunalen Richtplan mit Festlegungen und 

Erläuterungen 
 
Auf den folgenden Seiten wird der Bericht zum kommunalen Richtplan mit Festlegungen 
und Erläuterungen abgebildet: 
 
+
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Antrag des Gemeinderates 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates – beschliesst in 
Anwendung von Artikel 17 Abs. 1 der Gemeindeordnung: 

1. Die kommunale Richtplanung, bestehend aus dem Richtplan Siedlung und Landschaft 
vom 11.02.2019, dem Richtplan Verkehr vom 11.02.2019 und dem Richtplantext vom 

11.02.2019, wird festgesetzt. 

2. Der kommunale Richtplan vom 30. Juni 1982 wird aufgehoben. 

3. Der Bericht zur Mitwirkung sowie die Erläuterungen gemäss Art. 47 RPV werden zur 
Kenntnis genommen. 

4. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, die kommunale Richtplanung zu 
genehmigen. 

5. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, 
sofern sie sich als Folge von Auflagen im Genehmigungsverfahren als notwendig 
erweisen. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Publikation der Genehmigung 
öffentlich bekannt zu machen. 
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6. Gegen den Festsetzungsbeschluss der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung 
von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dielsdorf, 
Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a 

VRG). Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der 
Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner 
stimmberechtigten Person gerügt worden ist. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der 
angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die 
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich 
beizulegen. Das Rekursverfahren in Stimmrechtssachen vor Bezirksrat ist 
grundsätzlich kostenlos, sofern das erhobene Rechtsmittel nicht offensichtlich 
aussichtslos ist. 

7. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 
8090 Zürich (mit Rechtskraftbescheinigung Bezirksrat) 

- SKW - Suter - von Känel - Wild AG, Michael Camenzind, Förrlibuckstrasse 30, 
8005 Zürich 

- Hochbauvorstand Christian Lucek  

- Akten Gemeindeversammlung  

- Archiv 04.03.20 
 

 
Dänikon, 11. Februar 2019 Gemeinderat Dänikon 
 
 
 
 
 

Anträge aus der Versammlung 

Es werden keine Anträge gestellt.  
 
 
 
 
 

Abstimmung 

Der Gemeindepräsident schreitet zur Abstimmung über den Antrag des Gemeinderates und 
stellt fest, dass der Antrag des Gemeinderates mit grossem Mehr und einzelnen Gegen-
stimmen angenommen wird. 
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Der Gemeindeversammlung beschliesst: 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates – beschliesst in 
Anwendung von Artikel 17 Abs. 1 der Gemeindeordnung: 

1. Die kommunale Richtplanung, bestehend aus dem Richtplan Siedlung und Landschaft 
vom 11.02.2019, dem Richtplan Verkehr vom 11.02.2019 und dem Richtplantext vom 
11.02.2019, wird festgesetzt. 

2. Der kommunale Richtplan vom 30. Juni 1982 wird aufgehoben. 

3. Der Bericht zur Mitwirkung sowie die Erläuterungen gemäss Art. 47 RPV werden zur 
Kenntnis genommen. 

4. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, die kommunale Richtplanung zu 
genehmigen. 

5. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, 

sofern sie sich als Folge von Auflagen im Genehmigungsverfahren als notwendig 
erweisen. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Publikation der Genehmigung 
öffentlich bekannt zu machen. 

6. Gegen den Festsetzungsbeschluss der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung 
von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dielsdorf, 

Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a 
VRG). Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der 
Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner 
stimmberechtigten Person gerügt worden ist. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der 
angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die 
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich 
beizulegen. Das Rekursverfahren in Stimmrechtssachen vor Bezirksrat ist 
grundsätzlich kostenlos, sofern das erhobene Rechtsmittel nicht offensichtlich 
aussichtslos ist. 

7. Mitteilung an: 
- Baudirektion Kanton Zürich 

Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich 

- SKW - Suter - von Känel - Wild AG, Michael Camenzind 
(michael.camenzind@skw.ch) 

- Christian Lucek, Birchwiesstrasse 15, 8114 Dänikon 

  
 

- Akten Gemeindeversammlung 

- Archiv 04.03.20 
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16.04 
16.04.10 

Gemeinde 
Initiativen, Anfragen 

 
 

 

Keine Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 
Gemeindeversammlung vom 04.04.2019 

 

 
 
Innert der gesetzlichen Frist ist beim Gemeinderat keine Anfrage nach § 17 des zürcheri-
schen Gemeindegesetzes eingegangen. 
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Schluss der Versammlung 
 
Zum Schluss fragt der Gemeindepräsident José Torche die Versammlungsteilnehmer an, 
ob jemand gegen die Versammlungsführung oder gegen die Durchführung der Abstimmun-

gen Einwendungen erheben möchte. Dies ist nicht der Fall.  
 
Der Versammlungsleiter weist noch auf die Seite 2 der Einladungsunterlagen, betreffend 
Rechtsmittel hin. Die Stimmenzähler werden gebeten am Mittwoch, 10.04.2019, das 
Protokoll auf der Gemeindeverwaltung zu unterzeichnen. 
 
Er dankt für das Erscheinen und schliesst den offiziellen Teil der Gemeindeversammlung 
um 21:10 Uhr. 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Gemeindeschreiber: 
 

 
 
Lukas Kalberer 
 
 
 
 
 
Protokollgenehmigung 
 
Wir haben das Protokoll geprüft und es als richtig befunden: 
 

Funktion: Vorname, Name: Datum: Unterschrift: 

Gemeindepräsident José Torche    

Stimmenzähler 1 Beat Steffen   

Stimmenzähler 2 Walter Bigler   

 
 
 
Genehmigung des Protokolls: 
 

Behörde: Beschluss-Nr. Datum: 

Gemeinderat   

 
 
 
 
Protokollauflage ab: 12. April 2019 
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